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 Veröffentlicht am 19.09.2007

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Aus dem Erkenntnis vom 28. November 2001, 99/13/0254, ergibt sich, dass der Verwaltungsgerichtshof in rechtlicher

Hinsicht der Ansicht folgte, dass im Falle eines Großmutterzuschusses eine Durchaktivierung dahingehend zu erfolgen

habe, dass ein solcher Zuschuss bei der Muttergesellschaft zu nachträglichen Anscha>ungskosten (in voller Höhe) in

Bezug auf ihre Beteiligung an der Enkelgesellschaft zu führen habe.
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